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Cloppenburg, 21.06.2016  

Raumordnungsverfahren (ROV) für die Planung einer 380-kV-Leitung von Conneforde über Clop-
penburg nach Merzen 
hier: Festlegung ergänzender Untersuchungen für den Grobkorridor F gemäß Ihrem Schreiben 

vom 06.06.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Heidrich, 

ich nehme die Übersendung Ihres Schreibens vom 06.06.2016 zur Festlegung ergänzender Unter-
suchungen für den Grobkorridor F und die mir zur Kenntnis gebrachte, hierzu abgegebene Äuße-
rung des Landkreises Osnabrück vom 21.06.2016 zum Anlass, für den Landkreis Cloppenburg zu 
dieser Entwicklung Stellung zu nehmen. 

In der Antragskonferenz für das Projekt am 15.09.2015 hat der Landkreis Cloppenburg die Einbe-
ziehung einer Grobkorridorvariante entlang den Autobahnen unter Berücksichtigung von Erdver-
kabelungen und einer Bündelung mit vorhandenen 110 kV-Leitungen in die Überprüfung für das 
Raumordnungsverfahren für erforderlich gehalten. Es wird nachdrücklich begrüßt, dass das Amt 
für regionale Landentwicklung dieser Forderung gefolgt ist und eine vertiefende Untersuchung 
für den Korridor F im Zuge des weiteren Raumordnungsverfahrens festgeschrieben hat. 

Ich teile die Auffassung des Landkreises Osnabrück, dass eine Bündelung von Infrastruktureinrich-
tungen in Form von Stromtrassen und lineare Infrastruktureinrichtungen wie Bundesautobahnen 
als herausgehobenes Leitziel der Raumordnung in die Bewertung und Entscheidung des Untersu-
chungsrahmens eines Raumordnungsverfahrens einzubeziehen ist. 
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Ziele und Grundsätze des Landes-Raumord-
nungsprogramms Niedersachsen: „Bei der Planung von Leitungstrassen und Leitungstrassenkorri-
doren sind Vorbelastungen und die Möglichkeiten der Bündelung mit vorhandener technischer 
Infrastruktur zu berücksichtigen" (LROP 2012, 4.2 Energie 7 Satz 20). 
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Dieser Belang ist in den vergleichenden Untersuchungen der Grobkorridore A,B und C im Abschnitt 
51a nur in unzureichender Weise gewürdigt worden und für die autobahnorientierten Korridore D 
und E vollständig unberücksichtigt geblieben (vgl. ERM GmbH / Kortemeier Brokmann Land-
schaftsarchitekten, Unterlage zur Antragskonferenz- Anhang S. 20 und vorherige). Insbesondere 
der sich auch zum damaligen Zeitpunkt aufdrängende Grobkorridor F wurde hinsichtlich dieses 
Belanges nicht berücksichtigt und in die Bewertung einbezogen. 
Ich halte es daher für folgerichtig, dass im Rahmen der vertiefenden Untersuchungen für den 
Grobkorridor F die adäquate Berücksichtigung des Belangs „Bündelung" auch bei den Grobkor-
ridoren A-C erfolgt, um eine sachgerechte Auswahl des Vorzugskorridors sicherzustellen. 

Ich unterstütze die Forderung des Landkreises Osnabrück, im Abschnitt 51 b die „autobahnnahe" 
Varianten D1 bzw. D2 in den Untersuchungsrahmen aufzunehmen, weil sie sich auch für mich 
nach den bekannten Untersuchungsunterlagen unter dem Gesichtspunkt der Bündelung mit vor-
handener technischer Infrastruktur geradezu aufdrängen. 
Ein Abschwenken auf den Korridors D3 im Bereich von Holdorf in Richtung Gehrde ist nicht nach-
zuvollziehen, weil auch weiter südlich die vorhandene lineare Infrastruktur der Al bzw. die nach 
Westen führende vorhandenen 380 kV-Leitung für eine Bündelung genutzt werden könnte. Mit der 
Vermeidung einer Zerschneidung des kulturhistorisch bedeutsamen Artlandes würde eine maß-
gebliche Beeinträchtigung eines wesentlichen Belangs entfallen. 
Gegen diese Lösung könnte die größere Länge der Leitung und die damit verbundenen Kosten 
sprechen. Die Bedeutung der Trassenmehrlänge als Variantenauswahlkriterium scheint jedoch ge-
ring zu sein. So wurde bei der Antragskonferenz für den Abschnitt 51a die Freileitungsneubautras-
sen A und B trotz einer Länge von 70 bzw. 72 km gegenüber der Bestandstrasse C mit einer Länge 
von 55 km vom Vorhabenträger als Vorzugstrasse präferiert. Da die Trassenmehrlänge der Varian-
ten  DI  und D2 im Vergleich zu D3 unter 5 km liegt, ist für mich bei sachgerechter Würdigung der 
Bündelungswirkung kein Grund erkennbar, auf die vertiefte Untersuchung dieser Varianten zu ver-
zichten. 

Auf der Gesamtstrecke von Conneforde nach Merzen könnte bei der Variante F in erheblichem 
Umfang Trassenlänge eingespart werden, wenn auf das Verschwenken und Zurückführen der 
Trasse von der A 29 bzw. Al zum Verknüpfungspunkt der beiden Teilabschnitte 51a und 51 b süd-
lich von Cloppenburg verzichtet wird und die Gesamttrasse von Conneforde bis Merzen als Einheit 
untersucht würde. Die Notwendigkeit dieser Betrachtungsweise ist, wie bereits in der Antragskon-
ferenz angemerkt wurde, im Hinblick auf die sachgerechte Auswahl der Vorzugstrasse für das Ge-
samtvorhaben unverzichtbar. Durch die von den Vorhabenträgern getroffene Festlegung des 
Verknüpfungspunktes werden künstlich Trassenmehrlängen mit allen damit verbundenen Raum-
widerständen und Kosten geschaffen, die sich besonders nachteilig auf Trassenvariante F auswir-
ken. Bei Betrachtung der Gesamtstrecke Conneforde - Merzen und Nutzung der Trassenvarianten 
D1 und D2 kann die Bündelungswirkung nach dem Abschwenken von der Bestandstrasse südlich 
von Oldenburg an die A 29 grundsätzlich auf der ganzen verbleibenden Strecke nach Merzen 
genutzt werden. 
Die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren zur Auswahl einer Vorzugstrasse sind daher insbe-
sondere auch unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes zu erstellen. 

Die Durchführung von vertiefenden Untersuchungen für den Grobkorridor F bedingt auch eine 
Überarbeitung der Suchräume für Umspannwerke und Konverterstationen zur Anbindung der vor-
gesehenen offshore-HGÜ-Leitungen. Bei optimaler Ausschöpfung der Bündelungsmöglichked von 
geplanter 380 kV-Leitung und den Autobahnen A 29 und Al sind im Nahbereich der Trasse weitere 
Umspannwerk- bzw. Konverter-Standortvarianten zu untersuchen. Hierfür bieten sich als Alterna-
tive zum Umspannwerk Cloppenburg-Ost die Schnittpunkte der autobahnorientierten Grobtrasse 
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F mit dem 110 KV-Leitungsnetz an. An den Umspannwerkstandorten können auch die erforderli-
chen Konverterstationen errichtet werden. Sollten nämlich die Konverterstationen getrennt von 
den Standorten der Umspannwerke errichtet werden, müssten diese über weitere Leitungen mit 
den Umspannwerken verknüpft werden. Eine solche Entwicklung würde dem Grundsatz der Ein-
griffsminimierung extrem zuwiderlaufen und sollte daher tunlichst vermieden werden. Es kann nur 
anzustrebendes Ziel sein, vollständig auf Stichleitungen zu verzichten. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Raumordnungsverfahren für die drei Offshore-Netzanbindungs-
systeme und die 380-kV-Leitung von Conneforde über Cloppenburg nach Merzen intensiv mitei-
nander abzustimmen und zu verknüpfen, um Fehlplanungen zu vermeiden. Eine enge Verknüp-
fung der beiden Raumordnungsverfahren kann jedoch nicht in das Belieben der Antragsteller 
gestellt werden. Wir sehen es als eine vordringliche Aufgabe des Amtes für regionale Landesent-
wicklung Weser-Ems  an, solche, die Landschaft fragmentierenden Entwicklungen durch eine 
weitblickende Raumordnung zu verhindern. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Johann Wimberg 
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